
Denn es handelt sich nicht um
Baumaßnahmen, die der Funkti-
onsfähigkeit und Sicherheit des
Gebäudes dienen.

Die baulichen Anlagen, die In-
halt der Ausschreibung sind, die-
nen dazu, die digitale Alarmie-
rungstechnik in Betrieb nehmen
sowie deren Funktionsfähigkeit
sicherstellen zu können. Der Bie-
ter hat die Hardware in den be-
stehenden Gebäuden aufzustellen
beziehungsweise an Antennen
oder ähnliche Vorrichtungen zu
montieren sowie miteinander zu
verbinden, zu vernetzen und an-
zuschließen. Schwerpunkt des

der Funktionsfähigkeit und der
Sicherheit eines Gebäudes als
solchem dienen. Darunter fallen
die hier ausgeschriebenen Leis-
tungen des öffentlichen Auftrag-
gebers aber nicht. Denn Anlass
der Ausschreibung ist die Umstel-
lung von der bisher analogen
Funktechnik auf eine digitale
Alarmierungstechnik für die
nichtpolizeiliche Gefahrenab-
wehr im Kreisgebiet. Hierfür hat
der Bieter umfassende Hard- und
Software zu liefern. Die damit
verbundenen Installationen und
Einbauten sind jedoch nicht der
Schwerpunkt der Beschaffung.

oder ergänzender Art, die zwin-
gend aus dem eigentlichen Gegen-
stand des Auftrags folgen. Der je-
weilige Wert der Einzelleistungen
ist dabei nur ein Kriterium unter
anderen, der bei der Ermittlung
des Hauptgegenstands zu berück-
sichtigen ist, so die Kölner Verga-
bekammer.

Für die Einordnung als Bauauf-
trag verweist § 103 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 GWB auf den Anhang II
der Richtlinie 2014/14/EU. Die
dort unter Nummer 45.31 des
Anhangs II genannten Gewerke
beziehen sich auf elektrische In-
stallationen und Einbauten, die

Argumentation des öffentlichen
Auftraggebers nicht überzeugt
und hob die Ausschreibung auf.
Die richtige Zuordnung des öf-
fentlichen Auftrags ist wegen der
unterschiedlich hohen EU-
Schwellenwerte von hoher prakti-
scher Bedeutung. Im Hinblick da-
rauf, ob ein Auftrag daher als Lie-
fer-/Dienstleistungsauftrag oder
als Bauauftrag gilt, ist nach § 110
Abs. 1 GWB auf den Hauptgegen-
stand des Auftrags abzustellen.
Hauptgegenständlich sind die
Leistungen, die den Auftrag als
solche prägen, und nicht nur Ver-
pflichtungen untergeordneter

Ein öffentlicher Auftraggeber
schrieb national nach der

VOB/A die Vergabe zur Errich-
tung eines digitalen Alarmierungs-
systems für die nichtpolizeiliche
Gefahrenabwehr in seinem Kreis-
gebiet aus. Die Beschaffung um-
fasste den Kauf, die Montage, den
Aufbau und Einführung einer
vollständigen Digitalalarm-Infra-
struktur einschließlich der leitstel-
lenseitigen Systembestandteile.
Als anzubietende Komponenten
beinhaltete die Ausschreibung
auch digitale Alarmgeber und
Alarmumsetzer.

Ein Unternehmen rügte unter
anderem die Wahl des Vergabever-
fahrens. Zur Begründung führte es
aus, dass es sich bei der Beschaf-
fung um eine Liefer-/Dienstleis-
tung handele, die nach den Vor-
schriften der VgV europaweit zu
vergeben sei, weil der EU-Schwel-
lenwert überschritten würde. Aus-
geschrieben seien die Lieferung
von tragbarer Elektronik (3000 di-
gitale Meldeempfänger), PC-Aus-
stattung mit spezieller Software,
Funkanlage sowie dazu betriebs-
erforderliches Zubehör sowie ein
Servicevertrag mit insgesamt acht
Jahren Laufzeit.

Neue Antennenmasten
montieren

Der öffentliche Auftraggeber
half der Rüge nicht ab, weil der
Schwerpunkt der Beschaffung in
den Bauleistungen liege. Insbe-
sondere müssten neue Antennen-
masten montiert, Antennen an
vorhandenen Antennenmasten
oder vorhandenen Sirenenmasten
angebracht, Blitzschutzeinrich-
tungen neu errichtet oder an vor-
handene bauliche Blitzschutzein-
richtungen angeschlossen wer-
den. Zudem überwiege der Anteil
der Bauleistungen den der Liefer-
leistungen und in den Gebäuden
seien in erheblichem Umfang Um-
bau- und Aufbaumaßnahmen er-
forderlich.

Die Vergabekammer Rheinland
(Beschluss vom 12. November
2018 - VK K 42/18) war von der

Vergabekammer Rheinland zur Unterscheidung bei öffentlichen Aufträgen

Liefer- oder Bauleistung?
Auftrags ist nach Überzeugung
der Vergabekammer Rheinland
deshalb die Ausstattung der Ein-
satzleitstelle mit der Infrastruktur
für die digitale Alarmierungstech-
nik. Die Montage der Technik,
die mit Arbeiten wie zum Beispiel
Stemm- und Schlitzarbeiten, Ka-
beldurchbrüchen, Verlegung und
Anschluss neuer Kabeltrassen,
Verschrauben von Schränken an
Wänden in und an den vorhande-
nen Gebäuden, Gebäudeteilen
oder Masten verbunden ist, stellt
zwar eine wichtige, jedoch eine
untergeordnete Leistung dar. Sie
trägt zur Funktionsfähigkeit der
neuen Alarmierungstechnik bei,
ist hingegen nicht der Hauptbe-
standteil der Beschaffung. Außer-
dem sind die vorgesehenen bauli-
chen Maßnahmen auch nicht zur
Funktionsfähigkeit des Gebäudes
als solchem erforderlich, wie dies
zum Beispiel bei der Lieferung
und dem Einbau von Fenster und
Türen oder den in Nummer 45.31
genannten Elektroinstallationen
der Fall ist.

Vergabestelle schreibt
Serienprodukte vor

Darüber hinaus verlangt der öf-
fentliche Auftraggeber keine indi-
viduellen oder auf seine baulichen
Erfordernisse anzufertigenden
Produkte. Vielmehr schreibt die
Vergabestelle ausdrücklich be-
stimmte Serienprodukte vor, die
nicht speziell für ein bestimmtes
Gebäude angefertigt werden müs-
sen, sondern genauso in einem an-
deren Gebäude Verwendung fin-
den können. Schließlich beinhal-
tet die Leistungsbeschreibung die
Lieferung von 3000 digitalen mo-
bilen Endgeräten, die einen erheb-
lichen Anteil des ausgeschriebe-
nen Auftrags ausmachen. Dabei
handelt es sich um die Beschaf-
fung von Technik, die gerade nicht
in oder an einem Gebäude mon-
tiert werden muss.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Über die Vergabe eines digitalen Alarmierungssystems einschließlich der leitstellenseitigen Systembestandteile gab es Streit. FOTO: DPA/MALTE CHRISTIANS

Notebooks aus einem Rahmen-
vertrag simuliert, um den Verwal-
tungsaufwand für die Beschaffung
von IKT-Geräten zu schätzen. In
diesem Beispielszenario entsteht
ein durchschnittlicher Aufwand
von 141,76 Personentagen pro Be-
schaffungszyklus und Kosten in
Höhe von 21 006,53 Euro für 500
Notebooks. Im Zeitraum von
zehn Jahren werden bei einer Nut-
zungsdauer von drei Jahren 3,33
Lebenszyklen durchlaufen. Dies
verursacht einen Aufwand von
insgesamt 472,07 Personentagen
und Kosten in Höhe von
69 951,73 Euro. Bei einer höheren
Nutzungsdauer von sechs Jahren
werden im selben Zeitraum nur
1,67 Beschaffungszyklen mit ei-
nem Verwaltungsaufwand von
236,74 Personentagen und Kosten
in Höhe von insgesamt 35 080,90
Euro verursacht. Dies entspricht
einer Verringerung der Aufwände
um mehr als 235 Personentage
und einer Einsparung der Kosten
um fast 35 000 Euro.

Ein neuer Öko-Vergleichsrech-
ner des Umweltbundesamts hilft
Vergabestellen bei der Beschaf-
fung von IT. Dieser ist im Internet
unter https://www.umweltbun-
desamt.de/dokument/oeko-ver-
gleichsrechner-fuer-arbeitsplatz-
computer verfügbar. Die Broschü-
re Computer am Arbeitsplatz:
Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
schutz – Ratgeber für Verwaltun-
gen ist ebenfalls im Netz unter
https://www.umweltbundes-
amt.de/sites/default/files/me-
dien/377/publikationen/fachbro-
schure_computer_am_arbeits-
platz.pdf abrufbar. > BSZ

siert. Das bedeutet aber nicht
zwangsweise, dass die Anwen-
dungen übers Internet laufen. Sie
können auch im abgesicherten
Bereich eines behördeninternen
Intranets laufen. Somit entfällt die
Installation auf den Rechnern an
den jeweiligen Arbeitsplätzen.
Verwaltungsmitarbeiter steuern
die Anwendungen dann über den
Webbrowser. Auf diese Weise sind
weder besondere Hardware-Res-
sourcen auf den lokalen Rech-
nern, noch das aktuellste Be-

triebssystem erforderlich. Es ist le-
diglich ein aktueller Internet-
Browser nötig.

Die AG Green-IT des Umwelt-
bundesamts hat auf Basis einer Er-
hebung bei mehreren Behörden
der Bundesverwaltung beispiel-
haft die Beschaffung von 500

Computer länger zu nutzen,
entlastet die Umwelt und senkt
die Kosten, denn der größte Teil
des Energie- und Ressourcenver-
brauchs und der Umweltbelas-
tung entsteht während der Her-
stellung der Computer und die
Kosten für die Anschaffung sind
entscheidend für die Gesamtkos-
ten. Deshalb sollten Computer in
der öffentlichen Verwaltung deut-
lich länger genutzt werden als
bisher, empfiehlt das Umweltbun-
desamt.

Dadurch werden zudem wert-
volle Ressourcen wie Silber, Gold,
Palladium, Tantal, Gallium und
Seltene Erden sorgsamer genutzt.
Eine Broschüre gibt den Entschei-
dungsträgern in der Verwaltung
Hinweise, wie sie durch die kluge
Auswahl der richtigen Produkte
und die gezielte Verlängerung der
Nutzungsdauer Kosten sparen,
die Umweltbelastung verringern
und den Verwaltungsaufwand
senken können.

Aber ist es überhaupt sinnvoll,
einen Computer sechs Jahre lang
zu nutzen, wie das Umweltbun-
desamt empfiehlt? Wenn jedoch
die eingesetzten Softwarelösun-
gen stimmen, kann das Ganze
funktionieren. Dazu muss man
aber von der bis heute üblichen
Praxis, Verwaltungsfachverfahren
auf den Behördenrechnern zu in-
stallieren und zu betreiben, abrü-
cken. Denn diese Variante der
meist Windows-basierten Anwen-
dungen setzt viele Hardware-Res-
sourcen und aktuelle Betriebssys-
teme voraus.

Moderne Verwaltungsfachver-
fahren sind vollständig webba-

Das Umweltbundesamt hilft bei der Entscheidung

Rechner länger nutzen

Computer können durchaus sechs
Jahre lang genutzt werden.
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Durchführung von Vergabeverfahren für
Architekten-, Ingenieur- und Projektsteuererleistungennn
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- Upload Ihrer Angebotsabgabe
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